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1. DERU U DERGÄ G
DES BEBAUU GSPLANES 26

EINDE SÜSEL
FÜR EIN GEBIET IM BEREICH DER DORFSCHAFT BOCKHOLT,

NORDWESTLICH DES WALDWEGES

ZUSAMME FASSENDE ER LÄRU G
gemäß §10aBauGB

Darstellun der Umweltbelan e und ihrer Berücksichti un im Bauleit lan:

Durch die Planung werden städtebaulich bereits angeschlossene Flächen nutz-

bar gemacht und die Bevölkerung mit neuem zusätzlichem Wohnraum versorgt.

Durch die Inanspruchnahme bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen sind

Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft verbunden. Zum spar-

samen Umgang mit Grund und Boden werden Bodenversiegelungen auf das not-

wendige Maß beschränkt. Gesetzlich geschützte Biotope bleiben weitgehend er-

halten, die notwendigen Eingriffe in höherwertige Grünstrukturen durch Knick-

durchbrüche werden durch eine Knickneuanlage ausgeglichen. Der nach der Ein-

griffs-/Ausgleichsbilanzierung für die Schutzgüter Boden und Wasser erforderli-

ehe Ausgleich wird vollständig erbracht. Ebenso werden die Maßnahmen zum

Artenschutz wie Bauzeitenvorgaben beachtet.

Er ebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili un und ihre Berücksichti-

un im Bauleit lan:

Die Protokolle zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen können in der

Verfahrensakte eingesehen werden.

Darstellun der Er ebnisse der Abwä un mit den e ruften in Betracht kom-

menden anderweit! en Planun smö lichkeiten:

Der Standort wurde durch die Gemeinde Süsel im Rahmen einer Altemativenprü-

fung ermittelt und bestimmt. Letztendlich hat die Gemeinde sich für den nun ge-

planten Standort entschieden, v. a. aufgrund der städtebaulich bereits gut ange-

bundenen Flächen und der Flächenverfügbarkeit. Die durch die Bebauung ent-

stehenden Eingriffe in die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche/Boden und Was-

ser wären an anderen Standorte nso zu erwarten.
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(Adriärius Boonekamp)
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